
Informationen zur Lehrmittelausleihe: 

Sehr geehrte Eltern, 
gemäß RdErl. des MK vom 1.1.2013 „Entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln“ erfolgt die Berechnung der Entgelte 
zum kommenden Schuljahr folgendermaßen: 

• Die Gebühr für einen Einjahresband wird für ein Schuljahr entrichtet.

• Mehrjahresbände werden nur im ersten Schuljahr der Ausleihe bei der Ermittlung des Entgelts berück-
sichtigt. Sie zahlen also in den Schuljahren 5, 7 und 9 für die Zweijahresbände die Gebühr für zwei
Nutzungsjahre. Somit sind dann im darauffolgenden Schuljahr nur noch die Gebühren für die
Einjahresbände zu entrichten.

Bedingungen für die entgeltliche Ausleihe: 

• Die Lehrmittel werden entsprechend der Bücherliste nur im Paket ausgeliehen (Paketausleihe), einzelne
Bücher können nicht ausgeliehen werden.

• Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die Schüler*innen am
ersten Schultag des neuen Schuljahres ausgehändigt.

• Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden festgestellt werden,
müssen diese unverzüglich (innerhalb der ersten zwei Schulwochen) der Schule mitgeteilt werden. In
diesem Fall meldet sich Ihr Kind bei der Lehrmittelbeauftragten Frau Bziuk.

• Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel pfleglich
behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem unbeschädigten Zustand zurück-
gegeben werden. Dazu gehört auch, dass alle Bücher mit einem festen, sauberen und unversehrten
Umschlag versehen werden. Klebefolien sind nicht erlaubt!

• Es wird darauf geachtet, dass die Bücher während des gesamten Schuljahres durch einen sauberen, heilen
Umschlag geschützt sind.

• Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, so dass eine weitere Ausleihe
nicht möglich ist, sind die Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwertes der
jeweiligen Lernmittel verpflichtet.

• Die laut Bücherliste von den Eltern anzuschaffenden Arbeitsmittel und Arbeitsbücher müssen gleich zu
Beginn des Schuljahres vorliegen.

• Für die künftigen Klassen 5 liegt in der Anlage ein Zettel bei, auf dem die zu beschaffenden Materialien für
den Kunstunterricht aufgelistet sind. Diese Materialien sind verbindlich zum ersten Schultag zu
beschaffen.

• Sollten weitere Fragen im Zusammenhang mit der Lernmittelbeschaffung auftreten, können Ihre Kinder
gerne wie bisher an mich herantreten und mich fragen.

• Zur Teilnahme am Religionsunterricht:
Falls ein Schüler/eine Schülerin bisher das evangelische oder katholische Religionsbuch ausgeliehen hat und
im neuen Schuljahr das Fach „Werte und Normen“ besuchen möchte, kreuzt er/sie das neue Fach auf seiner
Anmeldung an. Gleichzeitig muss zum Ende dieses Schuljahres eine schriftliche Abmeldung vom
katholischen oder evangelischen Religionsunterricht auf einem Abmeldeformuar erfolgen, welches bei Frau
von Wahlde erhältlich ist.
Ein Wechsel kann nur erfolgen, wenn zuvor eine schriftliche Abmeldung durch die Eltern bzw. den/die
religionsmündigen Schüler*in erfolgt ist!

Sehr geehrte Eltern, die Bestellung der Lehrmittel erfolgt zum Ende des Schuljahres und erfasst nur die 
Schüler, deren Gebühr pünktlich überwiesen wurde. Bei Versäumnissen macht es also auch keinen Sinn, 
nachträglich im Sekretariat anzurufen oder per email anzufragen. Die Antwort wird generell abschlägig sein. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus schulorganisatorischen Gründen auf die strikte Einhaltung der 
Termine angewiesen sind und keine Ausnahmeregelungen zulassen können. 

Vechta, 01.03.2023   gez. OStD‘ I. Wenzel, Schulleiterin   gez. OStR‘ C. Bziuk, Lehrmittelbeauftragte 

Kontakt: cornelia.bziuk@antonianum-vechta.de 
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